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Bekanntmachungen anderer Behörden 

Allgemeinverfügung 
der Regierung von Mittelfranken 

über die Verpflichtung zur Bestellung eines 
Geldwäschebeauftragten*) gemäß § 7 Abs. 3 
Satz 2 des Gesetzes über das Aufspüren von 

Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwä-
schegesetz-GwG) in Unternehmen, die hoch-

wertige Güter veräußern 

*) Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf 
die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleich-
ermaßen für alle Geschlechter. 
 

Bekanntmachung 
der Regierung von Mittelfranken 

vom 22. Juli 2021 
Gz. RMF-SG10-2191-3-3 

 
Auf Grundlage von § 7 Abs. 3 Satz 2 und § 50 Nr. 
9 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewin-
nen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz 
- GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), zu-
letzt geändert am 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2083 
u. S. 2154) erlässt die Regierung von Mittelfran-
ken folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Unternehmen mit Hauptsitz in den Regie-

rungsbezirken Ober-, Unter- und Mittelfranken, 
Schwaben und Oberpfalz sind verpflichtet, ei-
nen Geldwäschebeauftragten auf Führungs-

ebene und einen Stellvertreter im Sinne des § 
7 Abs. 1 GwG zu bestellen, wenn 

 

a) sie gewerblich Edelmetalle wie Gold, Silber 
und Platin, Edelsteine, Schmuck, Uhren, 

Kunstgegenstände, Antiquitäten, Kraftfahr-
zeuge, Schiffe, Motorboote oder Luftfahr-
zeuge veräußern, unabhängig davon, in 
wessen Namen oder auf wessen Rechnung 
sie handeln, 
 

b) diese Tätigkeit über 50 % des Gesamtum-
satzes im vorherigen Wirtschaftsjahr betrug 
(Haupttätigkeit), 
 

c) am letzten Tag des vorherigen Wirtschafts-
jahres insgesamt mindestens zehn Mitar-
beiter in den Bereichen Akquise, Kasse, 

Kundenbuchhaltung, Verkauf und Vertrieb 
einschließlich Leitungspersonal (insbeson-
dere Geschäftsführung) beschäftigt waren 
und 
 

d) sie nach § 4 Abs. 5 Nr. 1 GwG verpflichtet 
sind, über ein wirksames Risikomanage-
ment zu verfügen. 

 
2. Die Bestellung des Geldwäschebeauftragten 

oder des Stellvertreters sowie die Entpflichtung 
einer dieser Personen ist der 
 
Regierung von Mittelfranken 
Sachgebiet 10 - Geldwäscheprävention 
Promenade 27 
91522 Ansbach 
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Fax: 0981 53-1456 
E-Mail: geldwaeschepraevention@reg-
mfr.bayern.de 

 
in Textform mit den beruflichen Kontaktdaten 
(Firma, Name und Vorname, Firmenanschrift, 
Telefon, E-Mailadresse) anzuzeigen. Änderun-
gen dieser Angaben sind unverzüglich mitzu-
teilen. 
 
Für Mitteilungen kann der unter 
https://freistaat.bayern/dokumente/leistung/131
754222508 
abrufbare Vordruck verwendet werden. 
 

3. Von der Verpflichtung zur Bestellung eines 

Geldwäschebeauftragten kann auf Antrag eine 
Ausnahme gewährt werden, wenn nachgewie-
sen wird, dass die Gefahr von Informationsver-
lusten aufgrund arbeitsteiliger Unternehmens-
struktur im Hinblick auf die Vorschriften zur 
Geldwäscheprävention nicht besteht und nach 
risikobasierter Bewertung anderweitige Vor-
kehrungen getroffen werden, um Geschäftsbe-
ziehungen und Transaktionen zu verhindern, 
die mit Geldwäsche oder Terrorismus-
finanzierung zusammenhängen. Die Gewäh-
rung einer Ausnahme ist im Einzelfall gebüh-
renpflichtig. 

 
4. Die Möglichkeiten der zuständigen Behörde, 

im Einzelfall anderweitige Anordnungen zu 
treffen oder über Ziffer 1 hinaus weitere Unter-
nehmen zur Bestellung eines Geldwäschebe-
auftragten zu verpflichten, bleiben unberührt. 
 

5. Diese Allgemeinverfügung gilt zwei Wochen 
nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Regierung von Mittelfranken als bekannt ge-
geben. 

 

Begründung: 

 
I. 

 

Das Geldwäschegesetz legt unter anderem „Per-
sonen, die gewerblich Güter veräußern, unabhän-
gig davon, in wessen Namen oder auf wessen 
Rechnung sie handeln“ (Güterhändler, § 1 Abs. 9 
GwG), besondere Sorgfaltspflichten auf. Unter 
den Begriff „Güterhandel“ fällt im Übrigen auch die 
Veräußerung von Gütern im eigenen Namen auf 
fremde Rechnung (Kommissionsgeschäft), die 
Veräußerung von Gütern im fremden Namen auf 

fremde Rechnung (Vermittlergeschäft) sowie die 
Tätigkeit von Auktionatoren. So soll verhindert 
werden, dass diese Unternehmen für kriminelle 
Aktivitäten im Rahmen der Geldwäsche miss-
braucht werden, um illegal erwirtschaftete Vermö-
genswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf 

einzuschleusen und dem Zugriff der Strafverfol-
gungsbehörden zu entziehen. 
 

Nach § 7 Abs. 3 Satz 2 GwG soll die zuständige 
Aufsichtsbehörde Güterhändler (Verpflichtete 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG) darüber hinaus zur 
Bestellung eines Geldwäschebeauftragten ver-
pflichten, wenn ihre Haupttätigkeit darin besteht, 
hochwertige Güter zu veräußern. Hochwertige 
Güter im Sinne dieser Vorschrift sind Gegenstän-
de, die sich aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihres 
Verkehrswertes oder ihres bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs von Gebrauchsgegenständen des 
Alltags abheben oder aufgrund ihres Preises kei-
ne Alltagsanschaffung darstellen. Der Gesetzge-
ber zählt hierzu ausdrücklich Edelmetalle wie 

Gold, Silber und Platin, Edelsteine, Schmuck und 
Uhren, Kunstgegenstände und Antiquitäten, Kraft-
fahrzeuge, Schiffe und Motorboote sowie Luft-
fahrzeuge (§ 1 Abs. 10 GwG). 
 

Die Regierung von Mittelfranken macht mit der 
vorliegenden Allgemeinverfügung von ihrer An-
ordnungsbefugnis aus § 7 Abs. 3 Satz 2 GwG 
Gebrauch. 
 

II. 
 

Die Regierung von Mittelfranken ist für den Erlass 

dieser Allgemeinverfügung gemäß § 7 Abs. 3 
Satz 2 GwG sachlich zuständig. Die örtliche Zu-
ständigkeit ergibt sich aus § 50 Nr. 9 GwG in Ver-
bindung mit § 8a Satz 1 Nr. 2 Zuständigkeitsver-
ordnung (ZustV). 
 

Die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten ist, 
auch unter Berücksichtigung der berechtigten 
Interessen der Betroffenen, in den unter Ziffer 1 
genannten Unternehmen erforderlich, um dort 
durch Etablierung eines für die Implementierung 
und Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vor-
schriften zuständigen Ansprechpartners für Be-

schäftigte und Aufsichts- bzw. Ermittlungsbehör-
den eine stringente und dem konkreten Risikopo-
tential angemessene Einhaltung des Geldwä-
schegesetzes sicherzustellen. Von der Anordnung 
sind nur Unternehmen erfasst, die zum einen 
aufgrund ihres Geschäftsgegenstandes einem 
erhöhten Geldwäscherisiko ausgesetzt sind und 
bei denen zum anderen aufgrund ihrer Be-
triebsgröße die Gefahr von Informationsverlusten 
und -defiziten aufgrund einer arbeitsteiligen Un-
ternehmensstruktur und der Anonymisierung in-
nerbetrieblicher Prozesse in erhöhtem Maße be-

steht. 
 

Nach der in § 7 Abs. 3 Satz 2 GwG zum Ausdruck 
kommenden Wertung des Gesetzgebers besteht 
grundsätzlich ein erhöhtes Geldwäscherisiko in 
Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, 
die genannten hochwertigen Güter zu veräußern. 

mailto:geldwaeschepraevention@reg-mfr.bayern.de
mailto:geldwaeschepraevention@reg-mfr.bayern.de
https://freistaat.bayern/dokumente/leistung/131754222508
https://freistaat.bayern/dokumente/leistung/131754222508
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Über die bereits vom Gesetzgeber vorgenomme-
ne Risikoeinschätzung hinaus liegen der Regie-
rung von Mittelfranken derzeit keine Erkenntnisse 
über andere Risikobranchen im Bereich des Han-
dels mit hochwertigen Gütern vor, so dass die 
vorliegende Anordnung auf die im GwG ausdrück-
lich genannten Branchen beschränkt bleiben 

kann. 
 

Des Weiteren ist unter Risikogesichtspunkten die 
Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nicht 
erforderlich, wenn Unternehmen zwar mit hoch-
wertigen Gütern handeln, jedoch nach § 4 Abs. 5 
GwG nicht über ein förmliches Risikomanagement 
verfügen müssen (vgl. Ziffer 1 d). Dies sind: 
 
- Unternehmen, die mit Kunstgegenständen 

handeln, jedoch keine Transaktionen im Wert 
von mindestens 10.000 Euro oder mehr (bar 
oder unbar) durchführen, 

- Unternehmen, die mit Edelmetallen wie Gold, 
Silber oder Platin handeln, jedoch keine Bar-
zahlungen über mindestens 2.000 Euro oder 
mehr entgegennehmen oder tätigen und 

- Unternehmen, die mit sonstigen hochwertigen 
Gütern handeln, jedoch keine Barzahlungen 
über mindestens 10.000 Euro entgegenneh-
men oder tätigen. 

 
Mit der vorliegenden Allgemeinverfügung wird 
insoweit die Risikobewertung des Gesetzgebers 
nachvollzogen. 
 
Die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten ist 
nicht allein deshalb erforderlich, weil ein Unter-
nehmen in einer risikobehafteten Branche tätig ist. 
Hinzukommen muss, dass in dem Unternehmen 
die Gefahr von Informationsverlusten und -
defiziten aufgrund einer arbeitsteiligen Unterneh-
mensstruktur und der Anonymisierung innerbe-
trieblicher Prozesse in erhöhtem Maße besteht. 
Davon ist im Regelfall jedenfalls ab einer Anzahl 
von zehn Mitarbeitern in Bereichen, die einen 
Bezug zur Geldwäscheprävention aufweisen, 
auszugehen. Ein solcher Bezug liegt regelmäßig 

in den Bereichen Akquise, Kasse, Kundenbuch-
haltung, Verkauf und Vertrieb sowie bei Leitungs-
personal vor. 
 
Ist in einem Unternehmen mit zehn oder mehr 
Beschäftigten in den genannten Bereichen an-
derweitig sichergestellt, dass die Gefahr von In-
formationsverlusten und –defiziten nicht besteht, 
kann gemäß Ziffer 3 auf Antrag von der Verpflich-
tung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftrag-
ten befreit werden, um besonders gelagerten Ein-
zelfällen Rechnung zu tragen. 
 
Die Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwä-
schebeauftragten und eines Stellvertreters gilt, 
unabhängig von der Rechtsform und von Beteili-

gungsverhältnissen, für jedes rechtlich selbstän-
dige Unternehmen, das die unter Ziffer 1 genann-
ten Kriterien erfüllt. Sofern ein Unternehmen über 
mehrere rechtlich unselbständige Niederlassun-
gen verfügt, ist nur ein Geldwäschebeauftragter in 
der Hauptniederlassung des Unternehmens zu 
bestellen. Unternehmen, die einer Gruppe im 

Sinne des § 1 Abs. 16 GwG angehören, haben 
die Funktion des Geldwäschebeauftragten und 
eines Stellvertreters zusätzlich zur Pflicht der Mut-
ter, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 GwG einen Gruppen-
geldwäschebeauftragten zu bestellen, zu beset-
zen. 
 
Die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten 
und eines Stellvertreters erfolgt bis auf Weiteres. 
Unternehmen, die mit den unter Ziffer 1 a) ge-
nannten hochwertigen Gütern handeln, müssen 
jährlich prüfen, ob die unter Ziffer 1 genannten 
kumulativen Voraussetzungen noch oder erstmals 
vorliegen. Folgemitteilungen sind nicht erforder-
lich, Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen. 
 

Die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwä-
schebeauftragten ergeben sich aus § 7 GwG. Er 
ist für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen 
Vorschriften im Unternehmen verantwortlich und 
der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordnet, 
kann aber auch selbst der Geschäftsleitung ange-
hören. Um Interessenkollisionen zu vermeiden, 
kann der Geldwäschebeauftragte in der Regel 
nicht zugleich das nach § 4 Abs. 3 GwG zu be-

nennende Mitglied der Leitungsebene sein. Ab-
weichungen sind bei kleinen Unternehmen mög-
lich. Der Geldwäschebeauftragte muss seine Tä-
tigkeit im Inland ausüben und als Ansprechpartner 
für die Strafverfolgungsbehörden, für die für Auf-
klärung, Verhütung und Beseitigung von Gefahren 
zuständigen Behörden, für die Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen und für die 
Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Einhaltung 
der einschlägigen Vorschriften zur Verfügung 
stehen. Ihm sind ausreichende Befugnisse und 
die für eine ordnungsgemäße Durchführung sei-
ner Funktion notwendigen Mittel einzuräumen. 

Insbesondere ist ihm ungehinderter Zugang zu 
sämtlichen Informationen, Daten, Aufzeichnungen 
und Systemen zu gewähren oder zu verschaffen, 
die im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben von 
Bedeutung sein können. Der Geldwäschebeauf-
tragte hat der Geschäftsleitung unmittelbar zu 
berichten. 
 

Soweit der Geldwäschebeauftragte eine Meldung 
nach § 43 Abs. 1 GwG beabsichtigt oder ein Aus-
kunftsverlangen der Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen nach § 30 Abs. 3 GwG 
beantwortet, unterliegt er nicht dem Direktions-
recht durch die Geschäftsleitung. Der Geldwä-
schebeauftragte darf Daten und Informationen 
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ausschließlich zur Erfüllung seiner Aufgaben ver-
wenden. 
 

Dem Geldwäschebeauftragten und dem Stellver-
treter darf wegen der Erfüllung ihrer Aufgaben 
keine Benachteiligung im Beschäftigungsverhält-
nis entstehen. Die Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsa-
chen vorliegen, welche die verantwortliche Stelle 
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach der 
Abberufung als Geldwäschebeauftragter oder als 
Stellvertreter ist die Kündigung innerhalb eines 
Jahres nach der Beendigung der Bestellung unzu-
lässig, es sei denn, dass die verantwortliche Stelle 
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhal-

tung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. Eine 
Freistellung des Geldwäschebeauftragen von 
anderen Aufgaben und Funktionen im Unterneh-
men ist grundsätzlich nicht erforderlich. 
 

Zur Durchsetzung der Nummern 1 und 2 dieser 
Verfügung kann ein Zwangsgeld nach Art. 29 Abs. 
1 und 2 Nr. 1, Art. 31 BayVwZVG festgesetzt wer-
den. Darüber hinaus stellt die Nichtbestellung 
eines Geldwäschebeauftragten nach dieser Ver-
fügung eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 56 
Abs. 2 Nr. 3 GwG dar. 
 

III. 
 
Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kos-
ten erhoben. Es besteht Kostenfreiheit nach Art. 3 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Kostengesetzes, da die 
Allgemeinverfügung von Amts wegen zur Steige-
rung der Effektivität von Geldwäsche- und Terro-
rismusfinanzierungsbekämpfung im öffentlichen 
Interesse ergeht. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 

eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 

 
beim 
 
 Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth, 
 Postanschrift: Postfach 11 03 21, 

                       95422 Bayreuth 
 Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 

                        95444 Bayreuth 
 
für betroffene Unternehmen mit Hauptsitz im Re-
gierungsbezirk Oberfranken, 

 
beim 
 
 Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
 Postanschrift: Postfach 11 02 65, 
                        97029 Würzburg 
 Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 

                        97082 Würzburg 
 
für betroffene Unternehmen mit Hauptsitz im Re-

gierungsbezirk Unterfranken, 
 
beim 
 
 Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 
 Postanschrift: Postfach 6 16, 91511 Ansbach 
 Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 
                         91522 Ansbach 
 
für betroffene Unternehmen mit Hauptsitz im Re-
gierungsbezirk Mittelfranken, 
 
beim 
 

 Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg, 
 Postanschrift: Postfach 11 23 43, 
                        86048 Augsburg 
 Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 
                         86152 Augsburg 
 
für betroffene Unternehmen mit Hauptsitz im Re-
gierungsbezirk Schwaben 
 
oder beim 
 
 Bayerischen Verwaltungsgericht 

 Regensburg, 
 Postanschrift: Postfach 11 01 65, 
 93014 Regensburg 
 Hausanschrift: Haidplatz 1, 
 93047 Regensburg 
 
für betroffene Unternehmen mit Hauptsitz im Re-
gierungsbezirk Oberpfalz 
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle des jeweiligen Gerichts 
oder elektronisch in einer für den Schriftformer-
satz zugelassenen **) Form erhoben werden. Die 

Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Allgemeinverfügung soll in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

**) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet kei-
ne rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bay-
erischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

http://www.vgh.bayern.de/
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Kraft Bundesrecht ist in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten, sofern kein Fall des § 
188 VwGO vorliegt. 
 
 

Ansbach, den 22. Juli 2021 
Regierung von Mittelfranken 
 
Dr. Bauer 
Regierungspräsident 

 Rabl Schw. 2021 S.133 

Regionaler Planungsverband Allgäu  
Sitzung des Planungsausschusses 

Am Montag, 27.09.2021, ab 13:00 Uhr findet im 
Rathaus der Stadt Kaufbeuren, Sitzungssaal 1. 
Stock Neubau, Am Graben 3, 87600 Kaufbeuren, 
eine Sitzung des Planungsausschusses des Re-
gionalen Planungsverbandes Allgäu statt. Die 
Sitzung ist öffentlich. 
 

Tagesordnung 
 

1. Bekanntgaben 
 

2. Jahresabschluss 2020 des Regionalen 
Planungsverbands Allgäu; Feststellung, 
Entlastung und Verwendung des Jahres-
ergebnisses – Beschluss –  

 
3. Einrichtung eines elektronischen Behör-

denpostfachs für den RPV Allgäu  

– Beschluss –  
 

4. Fortschreibung des Teilfachkapitels B I 3 
– Wasserwirtschaft –; Beschlussfassung 
über die Einleitung des Beteiligungs-
verfahrens gemäß Art. 16 BayLplG 

 
5. Verschiedenes 

 
Kaufbeuren, 24.August 2021 
Regionaler Planungsverband Allgäu 
 
 
Stefan Bosse 
Oberbürgermeister 
Verbandsvorsitzender 

 Rabl Schw. 2021 S.137 

 
 

Nichtamtlicher Teil

Buchbesprechungen 

Molodovsky/Famers/Waldmann: 
 
Bayerische Bauordnung 
Kommentar 
 
139. Ergänzungslieferung; Rechtsstand: 
März 2021 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, München 
 
Highlights dieser Aktualisierung: 

 Inhaltlicher Schwerpunk ist die Aktualisierung 
des Art. 68 („Baugenehmigung und Baube-
ginn“), insbesondere im Hinblick auf die ab 1. 

Mai 2021 geltende Genehmigungsfiktion im 
vereinfachten Genehmigungsverfahren. 

 Daneben werden Art. 15-24, 53, 77, 78, 80 und 
80a aktualisiert. 

 Der Anhang wird auf den neuen Stand ge-
bracht. 

 
 
Kathke: 
 
Dienstrecht in Bayern I 
Status-, Laufbahn-, Besoldungs- und  
Versorgungsrecht der Beamten 

mit ergänzenden Vorschriften und 
erläuternden Hinweisen 
 
252. Ergänzungslieferung; Rechtsstand: 
1. April 2021 
Wolters Kluwer/Carl Link Kommunalverlag, Kro-
nach 
 
Bei dieser Aktualisierung ist besonders auf die 
Überarbeitung der Grundpflichten der Beamten (§ 
33 BeamtStG) von Frau Engert hinzuweisen. Von 
hoher praktischer Bedeutung sind auch die neu 
gefassten Erläuterungen zu Art. 75 BayBG (Be-

kleidung, äußeres Erscheinungsbild) von Dr. 
Pflaum, die in besonderem gesellschaftlichen 
Wandel stehende Beamtenpflichten näher darstel-
len. Aktualisiert wurden von Herrn Holzner und Dr. 
Kathke auch Art. 106 BayBG sowie Art. 5, 14 und 
70a LlbG, die letzten drei leider (wieder) in Hin-
blick auf die Coronapandemie. Auch der Gesetz-
geber war nicht untätig, sodass insbesondere das 
BayBesG und die BayBhV zu aktualisieren waren. 
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Pangerl: 
 
Berufliches Schulwesen in Bayern 

Informationssystem mit Kommentierungen, Schul- 
und Dienstrecht und E-Mail-Service 
 
209. Ergänzungslieferung; Rechtsstand: 
1. April 2021 
Wolters Kluwer/Carl Link Kommunalverlag, Kro-
nach 
 
Diese Lieferung enthält die aktuellen Fassungen 
der Berufsfachschulordnung Sprachen, der Zulas-
sungs- und Prüfungsordnung für das Telekolleg, 
der Hausunterrichtsverordnung und der Zulas-
sungs- und Ausbildungsverordnung für das Lehr-

amt an beruflichen Schulen. Die Allgemeinverfü-
gung zu § 46b BaySchO und die KMBek. über 
berufliche Schulen mit überregionalem Einzugs-
bereich wurden aktualisiert, ebenso wie die 
KMBek. zum Schulversuch Pädagogische Fach-
kraft für Grundschulkindbetreuung. Neu aufge-
nommen wird ein Schreiben zur Unterrichtspflicht-
zeit im Schuljahr 2020/2021. 
 
 
Büchs/Walter/Amann: 
 
Baurecht in Bayern 

Bauordnungsrecht: BayBO – Vollzug der BayBO – 
Sonstige für das Bauen bedeutsame Vorschriften 
 
156. Ergänzungslieferung; Rechtsstand: 
Mai 2021 
Wolters Kluwer/Carl Link Kommunalverlag, Kro-
nach 
 
 
Mit dieser Lieferung erhalten Sie die überarbeite-
ten Kommentierungen zu Art. 7 BayBO (Kennzahl 
30.07) und Artikel 79 BayBO (Kennzahl 30.79) 
sowie die Neukommentierung zu Art. 73 BayBO 

(Kennzahl 30.73). Außerdem werden in dieser 
Lieferung die folgenden Vorschriften aktualisiert: 
Die Zusatzqualifikationsverordnung (Kennzahl 
42.70), die Bauvorlagenverordnung (Kennzahl 
42.74), die Prüfsachverständigenverordnung 
(Kennzahl 45.40), das Bayerische Abgrabungsge-
setz (Kennzahl 47.00), das Bayerische Natur-
schutzgesetz (Kennzahl 54.10), das Bayerische 
Landesplanungsgesetz (Kennzahl 58.10), die 
Baukammernverfahrensverordnung (Kennzahl 
61.21), die Zuständigkeitsverordnung im Bauwe-
sen (Kennzahl 63.10), die Verordnung über Auf-

gaben der Mitgliedsgemeinden von Verwaltungs-
gemeinschaften (Kennzahl 63.30, die Verwal-
tungsgerichtsordnung (Kennzahl 63.80), und das 
Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-
ordnung (Kennzahl 63.83). 
 
 

Kathke: 
 
Dienstrecht in Bayern I 

Status-, Laufbahn-, Besoldungs- und  
Versorgungsrecht der Beamten 
mit ergänzenden Vorschriften und 
erläuternden Hinweisen 
 
253. Ergänzungslieferung; Rechtsstand: 
1. Mai 2021 
Wolters Kluwer/Carl Link Kommunalverlag, Kro-
nach 
 
Aktualisiert wurden diesmal § 9 BeamtStG (Krite-
rien der Ernennung) von Dr. Kathke, § 25 (Ruhe-
stand wegen Erreichens der Altersgrenze) von Dr. 

Pflaum, Art. 122 BayBG (Beamte und Beamtinnen 
auf Zeit) von Frau Engert sowie Art. 7, 20, 27, 34, 
38, 39, 67, 68 LlbG von Herrn Holzner und Art. 
16, 22 LlbG von Dr. Kathke. Damit sind insbeson-
dere eine Reihe von weiteren Informationen zu 
Konkurrenzsituationen sowie zu coronapandemie 
bedingten Sonderregelungen dargestellt. Frau 
Verleger hat die Urlaubsabgeltung (§ 9 UrlMV) auf 
aktuellen Stand gebracht. Zu überarbeiten waren 
des Weiteren das BayRKG, die BayTGV, das 
BKKG und die kindergeldrechtlichen Vorschriften 
des EStG. 
 

 
Graß/Duhnkrack: 
 
Umweltrecht in Bayern 
Ergänzbare Vorschriftensammlung zum Schutz 
der Umwelt: Natur- und Landschaftsschutz, Ge-
wässerschutz, Immissionsschutz, Abfallbeseiti-
gung, Bodenschutz, Ordnungsrecht, Klimaschutz 
 
195. Ergänzungslieferung; Rechtsstand: 
Mai 2021 
Wolters Kluwer/Carl Link Kommunalverlag, Kro-
nach 

 
Diese Lieferung berücksichtigt Änderungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes, des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie des Bay-
erischen Bodenschutzgesetzes. Die Aktualisie-
rung enthält außerdem die neuen Richtlinien für 
Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorha-
ben und novelliert die Verkehrslärmschutzverord-
nung und die Industriekläranlagenzulassungs- 
und Überwachungsverordnung. 

 Rabl Schw. 2021 S. 
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